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Im August 2009 wurde aufgrund des neuen 

VorstAG (Gesetz zur Angemessenheit der 

Vorstandsvergütung) mit § 93 Absatz 2 Satz 3 

AktG eine Ergänzung im Aktiengesetz verab-

schiedet, die sich auf die D&O-Versicherung 

von Gesellschaften, auf die das deutsche Ak-

tiengesetz Anwendung fi ndet - und darüber 

hinaus ggf. auch auf andere Gesellschafts-

formen, sofern der Bund an ihnen beteiligt 

ist - und insbesondere auf deren Vorstände 

auswirkt: Schließt ein Unternehmen eine 

D&O-Versicherung zugunsten seiner Vor-

stände ab, müssen diese immer auch einen 

Pfl ichtselbstbehalt je Schadenfall tragen (aus-

führlich zu dieser Thematik hatten wir bereits 

in unserem Info-Service 3/2009 berichtet). 

Zwischenzeitlich liegen die unterschiedlichs-

ten Konzepte der D&O-Versicherer vor, in 

welchem Umfang Versicherungsschutz für 

den von dieser Regelung betroffenen Per-

sonenkreis angeboten wird. Die sogenannte 

„Selbstbehaltspolice“ wird von den Versiche-

rern im Wesentlichen in zwei Varianten ange-

boten: 

Anrechnungsmodell

Bei dem Anrechnungsmodell wird die Selbst-

behaltsdeckung der Konzernpolice ange-

rechnet. Insgesamt betrachtet bleibt die Ver-

sicherungssumme somit unverändert.

Kumulmodell

In diesem Fall wird die Versicherungssum-

me der Selbstbehaltspolice zusätzlich zu der 

Versicherungssumme der Unternehmenspo-

lice zur Verfügung gestellt. Somit verlängert 

sich die Deckungsstrecke des Versicherers 

aus der Unternehmenspolice um die jeweils 

abgeschlossene Deckungssumme aus der 

Selbstbehaltspolice.

Dieser Versicherungsschutz kann kollektiv 

von allen Vorständen eines Unternehmens 

gemeinsam oder aber von jedem Vorstands-

mitglied separat und individuell sichergestellt 

werden.

Bis zum 01.07.2010 mussten grundsätz-

lich auch die D&O-Verträge umgestellt sein, 

die bereits vor Inkrafttreten des VorstAG am 

05.08.2009 abgeschlossen waren. Welche 

Ausnahmeregelungen es hierzu gibt, welche 

Vertragsvariante Ihr Versicherer anbietet und 

wie die einzurichtenden Deckungssummen 

zu berechnen sind, sollte in einem persön-

lichen Gespräch erörtert werden. 

(CF)
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Spätestens die spektakulären Rückruf-

aktionen des Autoherstellers Toyota und 

der Rückruf von verseuchtem Harzer 

Käse durch den Discounter Lidl haben 

das Thema Produktrückruf wieder in den 

Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Dabei sind Rückrufaktionen längst nicht 

mehr das alleinige Risiko von Automobil- 

und Lebensmittelherstellern. Immer kürzere 

Produktzyklen, fortschreitende Arbeitstei-

lung, die Zunahme von Serienprodukten und 

Importe aus Billiglohnländern führen Studien 

zufolge zu immer mehr fehlerhaften Pro-

dukten auch in anderen Branchen. 

Ein Blick auf die Internetseite des RAPEX-

Systems der Europäischen Union (http://

ec.europa.eu/rapex) zeigt, dass sich die Li-

ste zurückgerufener Produkte von Spielzeug 

über Kleidungsstücke und Kosmetika bis hin 

zu Sportausrüstungen, Elektrogeräten und 

Beleuchtung erstreckt, um nur die am häu-

fi gsten betroffenen Produkte zu nennen. Die 

Verpfl ichtung zum Rückruf lässt sich zudem 

nicht auf Produkte für den privaten Ver- und 

Gebrauch beschränken. Auch technische 

Arbeitsmittel für gewerbliche Anwender kön-

nen rechtlich zum Gegenstand eines Rück-

rufs werden.

Die privatrechtliche Verpfl ichtung zum Rück-

ruf gefährlicher Produkte leitet die Recht-

sprechung aus § 823 Abs. 1 BGB ab. Her-

steller und Händler haben die von ihnen in 

Verkehr gebrachten Produkte fortlaufend auf 

davon ausgehende Gefährdungen für Drit-

te zu beobachten (Produktbeobachtungs-

pfl icht) und bei Bedarf die erforderlichen 

Maßnahmen zur Gefahrabwehr zu treffen. 

In letzter Konsequenz kann dies auch den 

Rückruf der gefährlichen Produkte bedeuten.

Nach geltender Rechtsprechung besteht 

eine Verpfl ichtung zum Rückruf regelmäßig 

dann, wenn von Produkten eine nicht uner-

hebliche Gesundheitsgefahr ausgeht. 

In der Praxis werden Rückrufaktionen in der 

Mehrzahl der Fälle durch den Hersteller des 

Endprodukts und in Ausnahmefällen von 

Behörden durchgeführt. Stellt der Hersteller 

des Endprodukts später fest, dass ein feh-

lerhaftes Zulieferprodukt für den Produktfeh-

ler (mit-)ursächlich war, können die Kosten 

für die Durchführung der Rückrufaktion auf 

dem Regressweg dann auch bei Zulieferern 

geltend gemacht werden.

Auch Händler und Importeure von Produkten 

– insbesondere aus Billiglohnländern – sind 

dem Risiko ausgesetzt, Rückrufkosten tra-

gen zu müssen. Beispielhaft sind hier FälIe 

aus dem Jahr 2007, in denen aus der Volks-

republik China importiertes Kinderspielzeug 

wegen erheblicher Gesundheitsgefährdung 

zurückgerufen werden musste. Die Spielwa-

ren wiesen einen zu hohen Bleigehalt in der 

Farbe auf, was bei Kleinkindern zu Bleiver-

giftungen hätte führen können. 

Fakt ist, dass die durch einen Rückruf be-

dingten Kosten für die Überprüfung des 

Gefährdungspotenzials, Benachrichtigung 

von Kunden, Behörden, Presse und Or-

ganisationen, Vor- und Aussortierung bei 

Vermengung mit fehlerfreien Produkten, 

Austausch einschließlich Aus- und Einbau-

arbeiten, Transporte, Zwischenlagerungen, 

Produktvernichtungen und sonstige Maß-

nahmen der Produktrückführung fast re-

gelmäßig siebenstellige Schadenhöhen er-

reichen. Hinzu kommen fi nanzielle Verluste 

durch Umsatz- und Gewinnrückgang sowie 

ein etwaiger Imageverlust.

Diese Kosten sind im Rahmen der Be-

triebs- und Produkthaftpfl ichtversicherung 

nicht adäquat gedeckt. Auch das vom Ge-

samtverband der Versicherungswirtschaft 

entwickelte Produkthaftpfl ichtmodell (sog. 

Erweiterte Produkthaftpfl ichtversicherung) 

bietet keine ausreichende Deckung für die 

im Zusammenhang mit einem Rückruf ent-

stehenden Kosten. 

Eine weitgehend kongruente Absicherung 

lässt sich regelmäßig nur über eine Rückruf-

kostenversicherung erreichen. 

Hier bieten die Versicherer neben der allge-

meinen Rückrufkostenversicherung spezi-

elle Deckungen für die Kfz- und Kfz-Zuliefer-

industrie. Für ausgewählte Branchen lassen 

sich Rückrufkosten auch im Rahmen 

einer Produktschutzversicherung absichern. 

Als eine spezifi sche Form des sogenannten 

Bilanzschutzes deckt diese über die Kosten 

für den Rückruf hinaus auch den durch den 

Rückruf entstandenen Umsatzausfall selbst.

Grundsätzlich gilt für den Bereich der Rück-

rufkostenversicherung einmal mehr, dass es 

das pauschale und für jedes Unternehmen 

passende „Rundum-sorglos-Paket“ nicht 

gibt. Dem seriösen Einkauf einer solchen 

Deckung muss immer eine eingehende Ana-

lyse der individuellen Risikosituation des Un-

ternehmens vorausgehen. Wesentlich sind 

hierbei Informationen zur Rückverfolgbarkeit 

der Produkte, zu Chargengrößen, Art und 

Umfang der Ein- und Ausgangskontrollen 

und zum Distributionsgrad. Besondere Be-

deutung kommt der Rückruforganisation 

des Unternehmens in Form eines Rückruf-

plans zu.

Zusammenfassend sollte zu einem moder-

nen Risikomanagement eines jeden Unter-

nehmens die Analyse des Rückrufkostenrisi-

kos gehören. Inwieweit das erkannte Risiko 

dann auf einen Versicherer übertragen wer-

den kann, klärt Ihr Versicherungsmakler ger-

ne für Sie. 

(CW)

Produktrückruf fi nanziell absichern
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Bei einer Analyse von in früheren Jahren 

erteilten Versorgungszusagen kommt ein 

Gesellschafter-Geschäftsführer häufi g 

zu dem Ergebnis, dass das ursprünglich 

festgelegte Versorgungsniveau aus heu-

tiger Sicht nicht mehr fi nanzierbar ist. 

Ursachen hierfür liegen u. a. darin, dass 

durch die Veränderungen am Kapitalmarkt 

die ursprünglich prognostizierten Renditen 

der zugrunde gelegten Rückdeckungsversi-

cherungen realistisch betrachtet nicht mehr 

erreichbar sind. Damit einher gehen verän-

derte biometrische Rechnungsgrundlagen 

(z. B. die höhere Lebenserwartung), die in 

der Regel zu einem Anstieg der Verpfl ich-

tungen geführt haben. Diese Situation wird 

in vielen Fällen durch die schlechtere wirt-

schaftliche Lage eines Unternehmens ver-

schärft.

Für viele Unternehmer scheint daher eine 

Lösung dieses Problems zu sein, auf die er-

teilte Versorgungszusage komplett oder in 

Teilen zu verzichten. Die Gewinn erhöhende 

Aufl ösung der Pensionsrückstellungen wird 

hierbei billigend in Kauf genommen, da dies, 

zumindest bilanziell, ggf. zu einem Ausgleich 

von Verlusten führen kann.

Vielen Beteiligten ist bei einem solchen Vor-

gehen nicht bewusst, dass es sich steuerlich 

gesehen um eine sogenannte verdeckte Ein-

lage handelt, wenn der Verzicht aus gesell-

schaftsrechtlichen Gründen (Fall 1) erfolgt. 

Davon zu unterscheiden ist ein betrieblich 

veranlasster Verzicht (Fall 2 – Nichtfi nan-

zierbarkeit aufgrund der Verschlechterung 

der wirtschaftlichen Lage), bei dem die steu-

erliche Wirkung einer verdeckten Einlage 

von den Finanzbehörden ggf. nicht ange-

nommen wird.

Die Konsequenz beim gesellschaftsrechtlich 

veranlassten Verzicht (Fall 1) ist, dass der 

Unternehmer den Wiederbeschaffungswert 

dieser verdeckten Einlage der persönlichen 

Besteuerung zu unterwerfen hat, ohne dass 

ihm hierfür Liquidität aus der Gesellschaft 

zufl ießt. Der Wiederbeschaffungswert defi -

niert sich dabei als der Einmalbeitrag, der 

für eine adäquate Rentenversicherung zum 

Zeitpunkt des Verzichts aufzuwenden wäre. 

Aufgrund der Situation auf dem Kapitalmarkt 

und der durch die gestiegene Lebenserwar-

tung veränderten Kalkulation der privaten 

Lebensversicherer liegt dieser Wert in der 

Regel deutlich über dem der aufzulösenden 

Pensionsrückstellungen.  

Ein Verzicht auf die Zusage und das Entste-

hen einer verdeckten Einlage hätte für den 

Fall des Verkaufs der Gesellschaftsanteile 

insoweit positive Auswirkungen, als sich in 

Höhe der verdeckten Einlage nicht nur der 

Kaufpreis, sondern auch die Anschaffungs-

kosten erhöhen. Letztere können damit den 

steuerlich relevanten Gewinn aus der Ver-

äußerung der Gesellschaftsanteile mindern.

Neben einem kompletten Verzicht auf die 

Pensionszusage ist auch ein Teilverzicht 

denkbar, der zumindest im Hinblick auf den 

noch nicht erdienten Teil (sogenannter Future 

Service) beim Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rer bislang nicht zu einer verdeckten Einlage 

führte. Das Finanzministerium Nordrhein-

Westfalen hat jedoch in seinem Erlass vom 

17.12.2009 (S 2743–10–V B 4) die Meinung 

vertreten, dass auch ein Teilverzicht auf den 

Future Service als verdeckte Einlage anzu-

sehen ist.

Begründet wird dies mit der Einheitlichkeit 

des Vermögensvorteils, den eine Pensions-

zusage, unabhängig von der Höhe der zum 

Zeitpunkt des Verzichts „erdienten“ Anwart-

schaft, darstellt.

Die steuerliche Bemessungsgröße im Rah-

men des Zufl usses von Arbeitslohn beim 

Gesellschafter-Geschäftsführer bestimmt 

sich aus der Differenz zwischen ursprünglich 

zugesagter und reduzierter Versorgungs-

zusage mit den geschilderten steuerrecht-

lichen Konsequenzen für den Unternehmer.

In einem Erlass der OFD Hannover vom 

11.08.2009 wird dies jedoch nicht bestä-

tigt (S 2742–202– StO241). Danach soll der 

Teilwert der herabgesetzten Pension als Be-

messungsgröße zugrunde gelegt werden, 

sodass die Pensionsverpfl ichtungen um die-

sen Wert gemindert werden.

Offensichtlich ist die Behandlung des The-

mas bei den Finanzbehörden der Bundes-

länder nicht einheitlich. Wir empfehlen daher, 

eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt 

einzuholen und Ihren Steuerberater resp. 

Wirtschaftsprüfer einzuschalten. 

(LM/FCJ)

Verzicht auf die Versorgungszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer
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Arbeitnehmer, die im Rahmen der Entgelt-

umwandlung eine betriebliche Altersver-

sorgung abgeschlossen haben, genießen 

für Zusagen ab dem 01.01.2005 einen 

Rechtsanspruch auf Übertragung des 

Übertragungswertes, wenn die Zusage 

beim alten Arbeitgeber über

 

• eine Direktversicherung,

• eine Pensionskasse oder

• einen Pensionsfonds 

durchgeführt wurde. Dieser Rechtsan-

spruch muss innerhalb eines Jahres nach 

Ausscheiden geltend gemacht werden.

Der Anspruch besteht nicht, wenn die be-

triebliche Altersversorgung bislang über eine 

Direkt- bzw. Pensionszusage oder eine Un-

terstützungskasse durchgeführt wird. 

Hintergrund dieser Regelung bei der Direktzu-

sage ist, dass der Arbeitgeber nicht gezwun-

gen werden soll, die mit einer Direktzusage 

in Zusammenhang stehenden unmittelbaren 

bilanziellen Auswirkungen in Kauf nehmen zu 

müssen. Auch bei der Zusage über eine Un-

terstützungskasse wurde auf eine Portabilität 

mit Rechtsanspruch verzichtet. 

Wenn der Arbeitnehmer von seinem Recht 

auf Übertragung Gebrauch macht, ist der 

neue Arbeitgeber verpfl ichtet, eine dem 

Übertragungswert wertgleiche Zusage zu 

erteilen. Diese Zusage muss im Rahmen 

der genannten drei versicherungsförmigen 

Durchführungswege, also Direktversiche-

rung, Pensionskasse oder Pensionsfonds, 

realisiert werden, wobei der Arbeitgeber das 

Recht der Wahl des konkreten Versorgungs-

trägers hat. 

Existiert keiner dieser drei Durchführungs-

wege, muss einer dieser Wege eingerichtet 

werden. Somit behält der Arbeitnehmer in 

jedem Fall einen Durchführungsweg, der ihm 

auch künftig einen Rechtsanspruch auf Über-

tragung gewährleistet.

Für die neue Zusage gelten die Regelungen 

zur Entgeltumwandlung (z. B. sofortige Un-

verfallbarkeit und sofortiger Insolvenzschutz) 

entsprechend.

Eine weitere Bedingung für den Anspruch auf 

Übertragung ist, dass der Übertragungswert 

die Beitragsbemessungsgrenze der Deut-

schen Rentenversicherung (€ 66.000,00 in 

2010) im Jahr der Übertragung nicht über-

schreitet. Sollte dies der Fall sein, besteht 

kein Recht auf Mitnahme, auch nicht teil-

weise, weil es dann für den Arbeitnehmer 

als zumutbar angesehen wird, seine Versor-

gungsanwartschaft beim bisherigen Versor-

gungsträger zu belassen.

Hat der ehemalige Arbeitgeber bei der Di-

rektversicherung oder der Pensionskasse 

die versicherungsvertragliche Lösung (§ 2 

Absatz 2 oder 3 BetrAVG, sog. Anspruchs-

begrenzung) gewählt – dies ist der Regelfall –, 

so richtet sich der Anspruch auf Herausgabe 

des Übertragungswertes gegen den Versor-

gungsträger. Entsprechendes gilt, soweit der 

Arbeitnehmer die Versicherung mit eigenen 

Beiträgen fortgeführt hat. 

Einem vergleichbaren Abkommen für die Ver-

mögensübertragung von Unterstützungskas-

sen-Versorgungen hat das Bundesministeri-

um der Finanzen (BMF) mit Schreiben vom 

09.09.2009 nicht zugestimmt. Damit ist die 

Portabilität bei der Unterstützungskasse wei-

terhin steuerlich nicht gefördert.

Macht der Arbeitnehmer von seinem Rechts-

anspruch auf Übertragung Gebrauch, so ist 

eine Abfi ndung des Arbeitgebers (§ 3 Be-

trAVG) ausgeschlossen. Die Mitnahme der 

betrieblichen Altersversorgung geht also einer 

Abfi ndung vor. Mit der vollständigen Übertra-

gung des Übertragungswertes erlischt die 

Versorgungsschuld des alten Arbeitgebers. 

(JU)
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